
Geburtshilfe ∕ Frauen-Heilkunde ∕ Strahlen-Heilkunde ∕ Forschung ∕ Konsequenzen

Homepage:

www.kup.at/speculum

Online-Datenbank  
mit Autoren- 

und Stichwortsuche

P.b.b. 02Z031112 M, Verlagsort: 3003 Gablitz, Linzerstraße 177A/21

Krause & Pachernegg GmbH • Verlag für Medizin und Wirtschaft • A-3003 Gablitz

Husslein P

Editorial: Österreichisches
Geburtenregister/Perinatalerhebung

Speculum - Zeitschrift für Gynäkologie und Geburtshilfe 2006; 24 (4)
(Ausgabe für Schweiz), 5-5

Speculum - Zeitschrift für Gynäkologie und Geburtshilfe 2006; 24 (4)
(Ausgabe für Österreich), 5

https://www.kup.at/speculum


https://www.kup.at/extern?url=https://homegarden.co.at/


5

24. Jahrgang, 4/2006

Editorial:
Österreichisches

 Geburtenregister/
Perinatalerhebung

 A
ls gewählter Vorsitzender des Bei-
rates des Österreichischen Gebur-
tenregisters werde ich mich in den
kommenden Jahren bemühen, den
derzeitigen Erfassungsgrad von

rund 75 % deutlich anzuheben, damit die-
ses hervorragende Instrument der Qualitäts-
sicherung möglichst bald allen geburtshilf-
lichen Abteilungen Österreichs zur Verfü-
gung zu steht.

Die Mitglieder dieses Beirates haben in
bisher 2 Sitzungen eine Liste von Indika-
toren zusammengestellt, die uns für die
Verbesserung der geburtshilflichen Quali-
tät wesentlich erscheinen und die wir Ihnen
im nächsten Speculum-Heft zusammen
mit einer detaillierteren Beschreibung des
Österreichischen Geburtenregisters und
seiner Zielsetzung vorstellen werden.

Bei diesen Besprechungen hat sich ge-
zeigt, daß bei der Erhebung geburtshilf-
licher Daten (und wahrscheinlich nicht nur
dieser) Probleme dadurch entstehen, daß
die Definition gängiger Begriffe unklar ist
und verschiedene Leute unter demselben
Begriff verschiedene Dinge verstehen – ja,
es war geradezu unterhaltend festzustellen,
wie wenig klar unser täglicher Sprachge-
brauch ist.

Bei manchen Begriffen gibt es gesetzlich
Definitionen, z. B. Fehlgeburt / Geburt / pe-
rinatale Mortalität; da ist es einfach. Bei
vielen anderen gibt es aber nur „mehr oder
weniger akzeptierte Übereinkünfte“. In sol-
chen Situationen ist es wahrscheinlich we-
niger wichtig, daß man den Begriff „richtig
definiert“, als daß man ihn im konkreten
Fall österreichweit einheitlich definiert.
Speculum wird sich bemühen, in den lau-
fenden Ausgaben immer wieder den einen

oder anderen Begriff zu besprechen, um
eine weitgehend einheitliche Interpretati-
on in Österreich voranzutreiben.

Als ersten Begriff haben wir uns den
Geburtsbeginn herausgenommen, weil die-
ser weitreichende juristische Konsequen-
zen hat. Der Schutz des Kindes nimmt be-
kanntlich bei der Geburt, die wiederum mit
dem Geburtsbeginn definiert ist, drastisch
zu, daher kommt der Präzisierung dieses
grundsätzlich schwierig zu fassenden Be-
griffs erhebliche Bedeutung zu.

Daß der Geburtsbeginn die Trennlinie
zwischen „Mensch“ und „Leibesfrucht“
(und damit zugleich die Trennlinie
Tötungsdelikt / Schwangerschaftsabbruch)
darstellt, steht in dieser Ausdrücklichkeit
nicht im Gesetz. Es ist – wie vieles in der
Rechtswissenschaft – das Ergebnis der In-
terpretation durch die „herrschende Leh-
re“ und die Rechtssprechung (und wird in
diesem Sinn daher auch weithin als
konsentiert angesehen). Man leitet das im
wesentlichen daraus ab, daß §79 StGB die
Tötung des Kindes bei der Geburt als (wenn
auch privilegierte) Variante des Mordes ver-
steht – und daß daher das Kind während
des gesamten Geburtsvorganges bereits ein
„Mensch“ im Sinne der Tötungsdelikte
(und nicht mehr eine Leibesfrucht) dar-
stellt. Das impliziert wiederum, daß eben
schon der Beginn des Geburtsvorganges
die entscheidende Zäsur markiert (Univ.-
Prof. Dr. Christian Kopetzki, Vorstand des
Instituts für Ethik und Recht in der Medi-
zin).

Prof. Dr. H. Helmer hat sich in dankens-
werterweise diesem Thema gewidmet und
feststellen müssen, daß sowohl im geburts-
hilflichen als auch im juristischen Schrift-
tum eine doch erstaunlich uneinheitliche
Begriffsdefinition für den „Geburtsbeginn“
vorliegt.

Trotzdem – und gerade deshalb soll der
nachfolgende Artikel hier soweit wie mög-
lich Klarheit schaffen.

o. Univ.-Prof. Dr. P. Husslein

Vorstand der Universitätsklinik für
Frauenheilkunde Wien
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